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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Die Erfahrungen der Strafverfolgungsbehörden nach der Kundgebung „Tanz dich frei“
in Bern warf die Frage auf, ob es spezifische Vorschriften für die zivilrechtliche
Verantwortung von Social-Media-Plattformen braucht. Am 25. Mai kam es im Kontext
der illegalen Demonstration in Bern zu Ausschreitungen und zu beachtlichem
Sachschaden. Da die Kundgebung via Facebook organisiert worden war, war es der
Polizeibehörde nicht möglich, den gewaltbereiten Kern der 13'000 Teilnehmer zu
identifizieren. Eine Anfrage bei Facebook betreffend die Identität von Kontoinhabern
blieb unbeantwortet. Im Anschluss an die Kooperationsverweigerung der Social-Media-
Plattform beauftragte der Bundesrat das EJPD, die Notwendigkeit eingehender
Regelungen abzuklären. 1
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1) NZZ, 27.5., 3.9. und 10.10.13; TA, 27.12.13.
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